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Deer e-Carsharing in Schlierbach 

Haben Sie schon vom Carsharing-Angebot in Schlierbach gehört? 
Weitere Informationen dazu sind im Innenteil zu finden. 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Deer e-Carsharing in Schlierbach 
Seit dem 20. Juni 2022 haben registrierte Bürgerinnen und 
Bürger in Schlierbach die Möglichkeit, die flexible Mobilität des 
deer e-Carsharings zu nutzen. Im Ort stehen insgesamt zwei 
Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Diese Fahrzeuge sind an den 
Ladestationen bei der Dorfwiesenhalle sowie am Bürgerhaus 
im Alten Farrenstall, gegenüber vom Gasthaus Bürgerkeller in 
der Kirchstraße, positioniert. Durch die Nutzung einer App kön-
nen Kundinnen und Kunden die Fahrzeuge bequem für einen 
gewünschten Zeitraum reservieren.  
Jede Fahrt im Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann 
innerhalb des deer-Mobilitätnetzes an jeder der über 250 Sta-
tionen in über 200 Kommunen beginnen und enden. Durch 
dieses Konzept ist es problemlos möglich, Einwegfahrten 
durchzuführen, während das persönliche Auto zu Hause bleibt 
und gleichzeitig die Umwelt geschont wird. Die Ladestationen 
sind auf Google Maps verzeichnet, sodass die zuverlässige 
Reichweite immer gesichert ist, ebenso wie ein kostenloser 
und sicherer Parkplatz an der Ladesäule. 
 
Tarife:
•	Stundentarif     9,90 € *
•	Tagestarif      69,90 € *
•	Wochenendtarif    109,90 €  

(Freitag 17 Uhr bis Sonntag 21 Uhr)
•	Flughafengebühr  30,00 € zusätzlich für jede Buchung mit 

Start oder Ziel Flughafen 
* Sobald der Stundensatz den Tagessatz überschreitet, wird 
automatisch der Tagessatz abgerechnet. Es wird immer der 
günstigste Tarif für den Kunden gewählt. 
 
Registrierung:
Die kostenlose Registrierung erfolgt über die „deer ecarsha-
ring“ App oder über das Buchungsportal www.deer-carsharing.
de/registrieren. Nach Verifizierung des Führerscheins wird die 
Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft 
anschließend über die App.  
Weitere Informationen zur Nutzung erhalten Sie unter https://
www.deer-carsharing.de/. 

 
Neue Bodenrichtwerte  
für den Stichtag 1. Januar 2023 
Der gemeinsame Gutachterausschuss für die Ermittlung von 
Grundstückswerten bei der Stadt Göppingen hat in Adelberg, 
Aichelberg, Albershausen, Bad Boll, Birenbach, Börtlingen, 
Dürnau, Eislingen, Eschenbach, Gammelshausen, Göppin-
gen, Hattenhofen, Heiningen, Ottenbach, Rechberghausen, 
Salach, Schlierbach, Süßen, Uhingen, Wäschenbeuren und 
Zell unter Aichelberg gemäß § 193 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 196 des Baugesetzbuches (BauGB) – in der jeweils gültigen 
Fassung – und in Verbindung mit § 12 Abs. 1 der Verordnung 
der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kauf-
preissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetz-
buch (Gutachterausschussverordnung – in der jeweils gültigen 
Fassung) zum 1. Januar 2023 durchschnittliche Lagewerte für 
Grundstücke als Richtwerte ermittelt. Gemäß § 196 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches und § 12 Abs. 3 der Gutachterausschuss-
verordnung müssen diese Bodenrichtwerte bekanntgemacht 

werden. Die Bodenrichtwerte sind hierzu im Internet unter 
www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw abrufbar.  
Gemeinsamer Gutachterausschuss für die Ermittlung von 
Grundstückswerten bei der Stadt Göppingen 
 

Aufgeld für Schlierbacher Streuobst 
Die CDU-Fraktion stellte für 2023 den Haushaltsantrag, die För-
derung der Streuobstwiesen rund um Schlierbach weitergehend 
zu fördern. Seit 2014 fördert die Gemeinde bereits die Pflanzung 
von Streuobstbäumen im Außenbereich mit je 10 € pro Baum 
(max. 5 Bäume im Jahr). Beantragt wurde nun, auch die Verwer-
tung des Streuobstes zu fördern, um fleißige Wiesenbesitzer zu 
motivieren und honorieren. Mit dem beigefügten Formular kann 
zukünftig die Auszahlung einer Aufpreisförderung für Schlierba-
cher Streuobst beantragt werden. Sie finden das Formular auch 
auf der Homepage unter https://www.schlierbach.de/rathaus-
buergerservice/buergerservice/formulare  
Die Aufpreisförderung wird in Höhe von 3,50 € je Doppelzentner 
bzw. 3,5 Ct je kg an gesammelten Äpfeln und Birnen gewährt. 
Das Streuobst muss innerhalb der Schlierbacher Gemarkung 
(unter Angabe der Flurstücksnummer) gesammelt und abgege-
ben worden sein und die Abgabe ist von der Annahmestelle zu 
bestätigen. Die Verwaltung wird die Anträge sammeln und am 
Ende der Saison (vermutlich im November) ausbezahlen.  
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an die Hauptamtslei-
tung, Frau Brabandt, unter 07021 97006-14 oder j.brabandt@
schlierbach.de wenden. 

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Schlierbach
Verantwortlich für die Berichte der Gemeinde
und die amtlichen Bekanntmachungen:
Bürgermeister Sascha Krötz oder seine Stellvertreterin im Amt
Telefon 07021 97006-0, Fax 97006-30
E-Mail: gemeinde@schlierbach.de
Verantwortlich für den übrigen Inhalt sowie Verlag,
Anzeigenannahme, Herstellung und Vertrieb:
GO Verlag GmbH & Co. KG
Alleenstraße 158, 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 9750-0, Fax 9750-33
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde erscheint einmal wöchent lich 
freitags. Sämtliche Textbeiträge müssen beim Bürger meisteramt 
aufgegeben werden.
Redaktionsschluss mittwochs, 11 Uhr. Änderungen des 
Erscheinungs tages und des Redaktionsschlusses wegen Feier-
tagen vorbehalten. Anzeigen können auch direkt beim Verlag auf-
gegeben werden.
Bezugspreise: Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung
beträgt 2,00 € pro Monat, bei Postzustellung 10,00 € (inkl. 
Porto anteil 8,00 €) pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro 
 Exemplar beträgt 0,65 €. Alle Bezugspreise enthalten 7 % Mehr-
wertsteuer. Das Bezugsgeld ist bei Zahlung per Rechnung jährlich, 
bei Abbuchung halbjährlich im Voraus fällig.
Vertrieb: Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeld berechnung oder 
bei Problemen mit der Zustellung  wenden Sie sich bitte direkt an 
den Vertrieb. Sie erreichen ihn  telefonisch unter 07021 9750-37  
oder -38, per Fax unter 9750-495 oder per E-Mail:  vertrieb@ 
teckbote.de
Abbestellungen sind jeweils schriftlich mit einer Frist von  einer 
Woche zum Monatsende möglich.
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Antrag auf Auszahlung Aufpreisförderung für Schlierbacher Streuobst 

 

Hiermit beantrage ich die Auszahlung der Aufpreisförderung von der Gemeinde Schlierbach 

Antragssteller/in: 

Name: 

Anschrift:  

Flurstück oder Adresse/Beschreibung: 

Ich habe auf den mir gehörenden nachfolgend aufgeführten Grundstücken der Gemarkung 
Schlierbach Streuobst gesammelt und bitte um Kostenbeteiligung von 3,50 € /Doppelzentner 
bzw. 3,5 Ct/kg Äpfel und Birnen. 

Die Aufpreisförderung wird nur für Streuobst aus Schlierbacher Grundstücken gewährt. Befindet 
sich das Grundstück des abgegebenen Streuobstes auf einer fremden Gemarkung, so besteht kein 
Anspruch auf Forderung. Betrug wird entsprechend geahndet! 

Abgegebene Menge: 

Abgabe bescheinigt:              (Schlierbacher Annahmestellen) 

 
Hinweis: 

Bitte füllen Sie den Antrag aus und geben diesen auf dem Rathaus ab.  
Bei Fragen steht Ihnen Frau Brabandt gerne zur Verfügung (Tel.: 07021 97006-14). 

Die Auszahlung erfolgt einmalig zum Ende der Saison per Banküberweisung. Eine Barauszahlung 
ist nicht möglich. 

 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: 

DE: 

BIC: 

Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ich, dass die oben genannten Daten vollständig und 
korrekt sind. 

Schlierbach, den       
 Unterschrift 
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Ausstellung im Rathaus 
Die Ausstellung „Tierportraits“ von Jutta Pallasch kann zu 
den bekannten Öffnungszeiten im Rathaus besichtigt wer-
den. 

Pastel lbl icke 
Tierportraits   Auftragsmalerei

Mehr Infos über die Künstlerin
und  ihre Arbeit unter: www.pastellblicke.de

TIERPORTRAITS IM RATHAUS SCHLIERBACH
von Jutta Pallasch -21. 08.  1 202310. 1.

 

8. Schlierbacher 

Dorffest  
Sonntag, 17. Sept. 2023

                                                                                
„Rund um´s 

Schlierbacher 
Rathaus“

 
Abgabe Fallobst am Grüngutsammelplatz 

 
Bereits seit mehreren Wochen kann auf dem Schlierbacher 
Grüngutplatz Fallobst abgegeben werden. Bitte entsorgen Sie 
das Fallobst an der dafür vorgesehenen Stelle (siehe Bild). Das 
Obst darf nicht gemeinsam mit dem restlichen Grüngut ent-
sorgt werden. 
 
Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz 
am Ortsausgang Richtung Kirchheim
Mittwoch:  15 bis 18 Uhr (November bis März bis 17 Uhr)
Samstag:  10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr (November bis März 

bis 17 Uhr) 

Bitte beachten Sie, dass die Öffnungszeiten für den Grüngutsam-
melplatz, die Google bei der Suche anzeigt, nicht korrekt sind. 
Die Gemeindeverwaltung hat bei Google bereits einen Antrag 
gestellt, dass die Zeiten korrigiert werden. Bitte Infomieren Sie 
sich über die korrekten Öffnungszeiten direkt über die Home-
page der Gemeinde Schlierbach: https://www.schlierbach.de/
rathaus-buergerservice/ver-entsorgung/muellentsorgung 
 

SPENDENAUFRUF! SPENDENAUFRUF! 
Schlierbacher Bürgerstiftung bittet um Ihre Hilfe 
So schnell wurde eine Schlierbacher Familie aus dem „nor-
malen“ Leben gerissen. Durch den plötzlichen Tod des 
Vaters steht eine Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von 
13, 11 und einem Jahr nun vor großen Schwierigkeiten. 
Neben der unermesslichen Trauer um ihren Mann und Vater 
der Kinder fehlt der Familie nun der Verdienst, um die schon 
angespannte finanzielle Situation der Familie zu meis tern. 
Deshalb bittet die Bürgerstiftung um Spenden, um in der 
ersten Trauerphase zumindest den finanziellen Druck etwas 
zu mindern.  
Spenden können gerne auf das Spendenkonto der Schlier-
bacher Bürgerstiftung 
IBAN: DE95 6105 0000 0049 0549 69 
BIC: GOPSDE6GXXX (Kreissparkasse Göppingen)  
überwiesen werden. Es werden Spendenbescheinigungen 
ausgestellt.  
Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft 
und bedanken uns für die Unterstützung und den Zusam-
menhalt der Schlierbacher Bürgerinnen und Bürger.  
Für die Schlierbacher Bürgerstiftung 
 
Sascha Krötz 
Bürgermeister 

Durchstarten in der Kindertagespflege –  
Ideen-Verwirklicher*in  
für den Schlierbacher TigeR gesucht!
Betreuungsformen in der Kindertagespflege
Tagesmütter und Tagesväter betreuen im eigenen Haushalt, im 
TigeR (Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen) oder 
arbeiten als Kinderfrau im Haushalt der Eltern. In der Regel 
sind die Tagesmütter oder Tagesväter selbstständig tätig. 

TigeR in Schlierbach ab Herbst 2023 
Bei dem TigeR-Konzept betreuen in der Regel zwei Kinderta-
gespflegepersonen zeitgleich bis zu 7 bzw. bis zu 9 Kinder, 
wenn eine der beiden Kindertagespflegepersonen eine päd-
agogische Fachkraft ist. Die familiennahe und individuelle 
Betreuungsform richtet sich insbesondere an Kinder unter 3 
Jahren. Die Kindertagespflegepersonen betreuen in kleinkind-
gerechten Räumen, die baurechtlich für die Betreuung zugelas-
sen sind. 
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Um dem bestehenden Betreuungsbedarf vonseiten der Eltern 
gerecht zu werden, hat der Gemeinderat Schlierbach entschie-
den, in Zusammenarbeit mit dem Tagesmütter Göppingen e. V., 
eine neue TigeR-Gruppe aufzubauen. Für diese neue Gruppe 
werden noch motivierte Kindertagespflegepersonen gesucht, 
die sich eine Tätigkeit ab Herbst 2023 im Zusammenschluss 
vorstellen können. 

Nötige Voraussetzungen und Qualifikation 
als Kindertagespflegeperson
Freude am Umgang mit Kindern und Spaß an der Förderung 
sind eine wichtige Voraussetzung. Das notwendige Fachwissen 
wird in der Qualifizierung vermittelt. Diese umfasst insgesamt 
300 Unterrichtseinheiten, in denen auch weitere Kenntnisse, 
z. B. rechtliche Rahmenbedingungen vermittelt werden.
Die Qualifizierungskurse über den Tagesmütter Göppingen e. V. 
starten mehrmals im Jahr. Bereits nach 50 absolvierten Unter-
richtseinheiten ist der Einstieg in die Kinderbetreuung möglich. 
Parallel zur Tätigkeit wird die Qualifizierung weiter besucht. Als 
pädagogische Fachkraft ist die Qualifizierung bereits nach den 
50 Unterrichtseinheiten abgeschlossen. 

Weitere Informationen
Einen ersten Überblick bekommen Sie auf der Homepage des 
Tagesmütter Göppingen e. V.: www.tmv-gp.de. 
Bei Interesse kann direkt ein Termin mit der zuständigen Fach-
beraterin Frau Vogg vereinbart werden, um alle weiteren Fra-
gen abzuklären. Der nächste Qualifizierungskurs startet im 
September 2023!  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht! 
 
Kontakt:
Frau Stefanie Vogg
Telefon 07161 96331-14, Mail: vogg@tmv-gp.de  

© Sunny studio@stock.adobe.com

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes „Westliche Voralb“ 
für das Jahr 2023 
Aufgrund der §§ 5 Abs. 3 und 18 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 (Ges.
Bl.S. 408) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (G.Bl. S. 
581) hat die Verbandsversammlung am 11. Juli 2023 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der  
ordentlichen Erträge von 422.600 €

1.2  Gesamtbetrag der  
ordentlichen Aufwendungen von 422.600 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches  
Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 €

1.4 Gesamtbetrag der  
außerordentlichen Erträge von 0 €

1.5 Gesamtbetrag der  
außerordentlichen Aufwendungen von 0 €

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 €

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe 1.3 und 1.6) von 0 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 422.600 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 422.600 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts von 0 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit von 0 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit von 0 €

2.6
Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitinstätigkeit von 

0 €

2.7
Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf von

0 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von 0 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von 0 €

2.10

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
von

0 €

2.11

Veranschlagte Änderung des  
Finanzierungsmittelbestandes; 
Saldo Finanzhaushalt  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

0 €

 

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
festgesetzt auf 0 €.  
Davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €. 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €. 
 
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
10.000 €. 
 
§ 5 Umlagen 
Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 8.300 €. 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO 
der Rechtsaufsichtsbehörede vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Göppingen am 
24. Juli 2023 bestätigt. 
 
Albershausen, den 9. August
gez. Bidlingmaier 
Verbandsvorsitzender 

Wartungsarbeiten  
an der Straßenbeleuchtung 
In der Zeit vom 28. August bis 1. September werden turnus-
gemäß Reparaturarbeiten an den Straßenbeleuchtungen vor-
genommen. Aus diesem Grund wird die Straßenbeleuchtung 
in Abschnitten zeitweise tagsüber eingeschaltet. Nicht funkti-
onierende Leuchten können nur aufgrund von Schadensmel-
dungen repariert werden. Hierbei sind wir auf die Mithilfe der 
Bevölkerung angewiesen. Wir bedanken uns für Ihre Meldun-
gen und bitten Sie auch weiterhin um Mitteilung von defekter 
Beleuchtung im Gemeindegebiet. Hierdurch kann die Wartung 
und Reparatur gezielt durchgeführt und Kosten gespart wer-
den.  
Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Meldung defekter 
Leuchten zur Verfügung: 
•	Telefonisch oder per E-Mail an Frau Eberle, Frau Pallasch 

oder Frau Rauter, Bürgerbüro, Zimmer 1 (Telefon: 07021 
97006-0, E-Mail: s.eberle@schlierbach.de, a.rauter@schlier-
bach.de, p.pallasch@schlierbach.de)

•	Homepage www.schlierbach.de

•	Zur Störungsmeldung gelangen Sie unter folgendem Pfad: 
Startseite/Rathaus & Bürgerservice/Bürgerservice/Stö-
rungsmeldung Straßenbeleuchtung

 
 

Landratsamt Göppingen

 
Amtliche Bekanntmachung Landratsamt Göppingen 
Das Landratsamt Göppingen als untere Wasserbehörde erlässt 
aufgrund §§ 21 Abs. 2 Nr. 1, 20 Abs. 1, 80 Abs. 2 Nr. 3 und 
82 Abs. 1 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) 
in Verbindung mit § 25 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
und § 35 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
(LVwVfG) für das Gebiet des Landkreises Göppingen folgende 

Allgemeinverfügung 
zur Ausübung des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs 
zum Schutz des Ökosystems Oberflächengewässer. 
Der Gemeingebrauch gemäß § 20 des Wassergesetzes für 
Baden-Württemberg (WG) wird wie folgt eingeschränkt: 
•	Die Entnahme von Wasser aus sämtlichen oberirdischen 

Gewässern im gesamten Landkreis Göppingen zum Baden, 
Schöpfen mit Handgefäßen, Tränken, Schwemmen und zu 
ähnlichen unschädlichen Verrichtungen sowie in geringen 
Mengen für die Land- und Forstwirtschaft und den Garten-
bau (Gemeingebrauch) wird hiermit untersagt.

•	Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag eine widerrufli-
che Ausnahmeerlaubnis von der Untersagung des Gemein-
gebrauchs erteilen, soweit eine Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit ausgeschlossen ist, keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Ordnung des Wasserhaushalts und 
den Schutz der Natur zu erwarten sind oder wenn die Rege-
lungen zu einer unbilligen Härte führen würden. 

•	Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird 
hiermit angeordnet.

•	Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft und gilt zunächst bis 30. September 2023.

 
Hinweise: 
Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Landrats-
amt Göppingen, Umweltschutzamt, Lorcher Straße 6, 73033 
Göppingen, Zimmer Nr. C 122 zu den üblichen Öffnungszeiten 
und unter www.landkreis-goeppingen.de eingesehen werden. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen 
eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit Geldbuße geahn-
det werden. Über den Inhalt dieser Allgemeinverfügung wurden 
das für den Landkreis Göppingen zuständige Polizeipräsidium 
sowie die Ortspolizeibehörden der Städte und Gemeinden im 
Geltungsbereich informiert. Der Widerspruch gegen die All-
gemeinverfügung hat keine aufschiebende Wirkung. Gegen 
die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwal-
tungsgericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, 
ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Göppin-
gen eingelegt werden. 
 
Göppingen, den 22. August 2023 
gez.
Jochen Heinz
Erster Landesbeamter 

Wichtige Rufnummern
Polizei Notruf  110 
Rettungsdienst/Notarzt  112 
DRK Krankentransport  19222
Störungsmeldung Gas/Wasser
EVF Göppingen  0800 6101-767
Störungsmeldung Strom
EnBW  0800 3629477
Giftnotrufzentrale
Universitätskinderklinik Freiburg  0761 19240
Polizeiposten Ebersbach  07163 10030
Polizeirevier Uhingen  07161 93810 
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Stadtradeln 2023 
Liebe Radel-Fans im Landkreis Göppingen,  
innerhalb der drei Wochen STADTRADELN haben wir 
gemeinsam 740.554 Kilometer zurückgelegt und dabei 
120 t CO2 vermieden. Vielen Dank dafür.  
Doch das STADTRADELN ist nicht die einzige Aktion, die wir 
gemeinsam mit der Initiative RadKULTUR in diesem Som-
mer durchführen. Denn: Wir suchen den RadStar 2023:  
Bei diesem digitalen Fotowettbewerb sind Sie alle aufge-
rufen, die Vielfalt des Landkreises auf zwei Rädern zu entde-
cken und Ihre Lieblingsmotive zwischen Pendeln, Sommer-
ferien und Alltag einzureichen.  
Vom 27. Juli bis 9. September können Sie als Bewohne-
rinnen und Bewohner des Landkreises Göppingen online 
an der Aktion teilnehmen indem Sie Ihren „Radmoment 
des Sommers“ hochladen und gemeinsam den RadStar im 
Landkreis küren. Es warten spannende Preise im Gesamt-
wert von 1.500 €. Den ersten drei Preisen winkt jeweils eine 
Übernachtung für zwei Personen in einem vom ADFC zerti-
fiziertem Bett+Bike Gasthof. Weitere Plätze erhalten hoch-
wertige Sachpreise.  
Die Radmomente des Sommers dürfen kreativ und indivi-
duell sein, wie der Landkreis selbst: 
•	Ein feuriger Sonnenaufgang auf dem Weg zur Arbeit
•	die neueste Pendelstrecke auf dem RadNETZ im Regen
•	neue Aussichten, die man mit dem RadWanderBus ent-

decken kann
•	der spektakuläre Ausblick beim Sporttraining. 
Das alles könnte eins der Gewinnermotive werden, welche 
aus jedem Winkel der Region eingereicht werden können. 
Das Rad sollte aber immer in irgendeiner Form dabei sein.  
Sie können ganz einfach teilnehmen: 
•	Laden Sie Ihr Bild* unter folgendem Link hoch: https://

www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-goep-
pingen/radstar und füge den Aufnahmeort im Landkreis 
Göppingen hinzu

•	Ergänzen Sie Ihr persönliches Statement: Was bedeutet 
RadKULTUR im Landkreis Göppingen für Sie?

•	Bestätigen Sie die Teilnahmebedingungen und die Einver-
ständniserklärung

•	Verfolgen und teilen Sie die Aktion auf Social Media und 
laden Sie Ihre Freunde ein, ebenfalls mitzumachen. Ver-
wenden Sie gern den Hashtag #meinLKGP und markieren 
Sie @landkreis.goeppingen 

*Anforderungen an das eingereichte Foto: Auf dem Foto 
muss mindestens ein Fahrrad zu sehen sein – sehr gern 
auch ein Fahrradhelm. Die hochgeladenen Inhalte dürfen 
nicht anstößig sein (einschließlich grafischer Nacktheit, 
Gewalt, hasserfüllter, falscher, illegaler oder irreführender 
Inhalte). Inhalte, die als anstößig erachtet werden, werden 
nicht genehmigt.  
Wir freuen uns auf Ihren Radmoment im Sommer. 

Neue Heizung –  
welche ist die Richtige? 
Bei den aktuell sommerlichen Tem-
peraturen mag noch niemand an die 
kalte Jahreszeit denken. Doch in man-

chem Keller ist die Heizungsanlage in die Jahre gekommen. Oft 
warten Hausbesitzer mit dem Austausch ihrer alten Heiztech-

nik zu lange. Auch wenn die Werte laut Schornsteinfeger in Ord-
nung sind, arbeiten alte Heizungen häufig nicht mehr effizient 
und zuverlässig. Es lohnt sich also, rechtzeitig einen Austausch 
der Heizung zu planen. Doch welche Heizung passt zu meinem 
Haus? Nicht jede Heizung ist für jedes Haus und für jedes vor-
handene Verteilsystem geeignet. 
Um die Entscheidung eines Heizungstauschs leichter treffen zu 
können, hilft die neutrale Energieberatung durch die Energie-
agentur Landkreis Göppingen. Die qualifizierten Energiebera-
ter beraten die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Göppin-
gen individuell und unabhängig über die am besten geeignete 
Heiztechnik, zu erwartende Kosten und Fördermöglichkeiten. 
Dank öffentlicher Förderung beträgt der Eigenanteil für eine 
Beratung maximal 30 €. Bei Interesse melden Sie sich zur 
Terminvereinbarung für eine individuelle Beratung gern unter 
07161 6516500. Weitere Beratungsangebote und Informatio-
nen unter www.klimaschutz-goeppingen.de/energieberatung.  
Bahnhofstraße 7 
73033 Göppingen 
Telefon: 07161 651 650 0 
E-Mail energieagentur@lkgp.de 
www.klimaschutz-goeppingen.de 
 

Landratsamt Göppingen
Forstamt

Brennholzbestellung 
Wenn Sie in der kommenden Wintersaison Brennholz benö-
tigen, können Sie dies ab dem 1. September über Ihren 
zuständigen Revierleiter bestellen. Für Ihre Bestellung 
benötigen wir von Ihnen ein ausgefülltes und unterschrie-
benes Brennholz-Bestellformular. Das Bestellformular fin-
den Sie auf der Homepage des Landratsamtes Göppingen 
unter „Ämter – Holzverkaufsstelle“ (https://www.landkreis-
goeppingen.de/start/Landratsamt/brennholz.html). Dort 
finden Sie auch die Geschäftsbedingungen für den Brenn-
holzverkauf und die Kontaktdaten Ihres Revierleiters.  
Eingegangene Brennholzbestellungen werden von uns 
chronologisch nach Bestelleingang abgearbeitet. Bestel-
lungen nehmen wir ab 1. September bis 31. Oktober 2023 
entgegen. Der Brennholzpreis beläuft sich diese Saison auf 
85 € pro Festmeter. Für Fichte und Weichholz beträgt der 
Preis 60 € pro Festmeter.  
Forstamt – Holzverkaufsstelle Landkreis Göppingen  

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Göppingen

Entsorgung von Fallobst 
Ab kommender Woche wieder Container auf allen vom Land-
kreis betriebenen Grüngutplätzen.  
Wer Obst selbst anbaut oder sogar eine Streuobstwiese besitzt, 
kennt das Problem überreifer oder wurmstichiger Früchte, 
die herunterfallen und nicht mehr verwertet werden können. 
Diese locken Wespen an und führen im schlimmsten Fall zu 
unerwünschten Bodenpilzen. Also muss das Obst anderweitig 
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entsorgt werden. Der AWB nimmt deswegen seit vielen Jahren 
Fallobst auf seinen Grüngutplätzen an. 
Um Geruchsbelästigungen vorzubeugen und auch größere 
Mengen annehmen zu können, sammelt der AWB das Fallobst 
auf seinen Plätzen ab kommender Woche wieder getrennt vom 
übrigen Grüngut in Containern. Diese werden zeitnah zu loka-
len Landwirten mit Biogasanlagen transportiert. Dort wird das 
Fallobst mit anderen Pflanzenabfällen gemischt und daraus 
regenerative Energie gewonnen. 
Die Öffnungszeiten der Grüngutplätze sind auf der AWB-Web-
seite www.awb-gp.de veröffentlicht. 
 

Aus dem
Gemeindeleben

Neuer Betrieb im Schlierbacher Gewerbegebiet: 
H+H Planungs GmbH 
Die H+H Planungs GmbH wurde 2005 von den Brüdern Ulrich 
Hagmann und Uwe Hagmann gegründet. Beide Geschäftsfüh-
rer verfügen über langjährige Erfahrung in der Planung und 
Bauleitung von Gebäudetechnik. Uwe Hagmann erwarb sich 
seine Kompetenz über viele Jahre hinweg in einem Ingenieur-
büro in eigenverantwortlicher Tätigkeit und ist Ansprechpart-
ner für den Fach- und Planungsbereich Starkstrom, Schwach-
strom und Datentechnik. Ulrich Hagmann ist seit 1989 in 
der Planung tätig. Er ist Ansprechpartner für den Fach- und 
Planungsbereich Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär und Sprink-
ler. Gemeinsam ergänzen sie sich in den Aufgabenfeldern der 
Gebäudetechnik, einschließlich Heizungs-, Lüftungs- und Sani-
tärtechnik sowie der Elektrotechnik.  
Zu Beginn des Jahres erfolgte der Umzug des Unternehmens in 
die Maybachstraße 18 nach Schlierbach.  
Kontaktdaten: 
Telefon 07021 7373601 
E-Mail: info@hplush-planung.de 
Website: http://www.hplush-planung.de/index.html  

 

Schulnachrichten
 

Volkshochschule
Schlierbach

Nr. 11451 BESICHTIGUNG WALA 
Erleben Sie den einzigartigen Heilpflanzengarten und das 
besondere Pflegekonzept von Dr. Hauschka. In unserem Heil-

pflanzengarten entfalten wir mit Handarbeit, Sorgfalt und gärt-
nerischem Know-how das volle Potenzial der Heilpflanzen für die 
Dr. Hauschka Kosmetik. Erleben Sie dies live vor Ort und erfah-
ren Sie außerdem, warum wir keine fetthaltigen Cremes für die 
Nacht im Sortiment haben und warum man die Haut nicht nur 
reinigen, pflegen, sondern auch stärken sollte. Bitte achten Sie 
auf witterungsbedingte Kleidung und geeignetes Schuhwerk. 
Programmablauf: 
ab 13.45 Uhr Anmeldung in der Dorfstraße 1 
14.00 Uhr WALA stellt sich vor 
14.15 Uhr Dr. Hauschka Gesichtspflege 
15.00 Uhr Weg zum Garten (ca. 10 bis 15 Min.) 
15.30 Uhr Führung durch den Heilpflanzengarten 
16.30 Uhr Weg zurück 
16.45 Uhr Einkaufsmöglichkeit im WALA Laden 
Mittwoch, 15. September, 13.45 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz der Fa. WALA 
Gebühr: 13 € 
Anmeldung unter s.deuschle@schlierbach.de oder 
07021  97006-13  

Nr. 30256 KUNG-FU FÜR ANFÄNGER – SCHNUPPERKURS 
In diesem Kurs trainieren wir ein schnelles und explosives klas-
sisches chinesisches Kung-Fu-System. 
Das Beherrschen systemspezifischer Praktiken ermöglicht, 
sich zeitnah in Konfliktsituationen behaupten zu können. 
Darüber hinaus ist in den Bewegungen das Wissen der traditi-
onellen chinesischen Medizin auf äußerst intelligente Art und 
Weise integriert. 
Die Tai-Chi Chuan, die Xing-I Chuan und die Pa-Qua-Lehre 
sowie die Qi-Gong und Nei-Gong-Lehre sind zudem integraler 
Bestandteil dieses Systems. Eine Unterrichtseinheit besteht 
aus einer ausgewogenen Mischung von Belastungs- und Ent-
lastungskomponenten. Auf ein intensives Aufwärmtraining fol-
gen Kampftechniken, Qi-Gong und Tai Chi Übungen, Dehnprak-
tiken, Phasen der Regeneration, und eine intensive Schulung 
der Atmung und der physischen Ausrichtung. Nach und nach 
werden die Techniken in einer dem Praktizierenden angepass-
ten Geschwindigkeit erweitert und neue hinzugefügt. Durch 
unkomplizierte und schnell zu erlernende Bewegungsabläufe 
sind die Teilnehmenden schon nach kürzester Zeit in der Lage, 
sämtliche Übungen auch außerhalb der Unterrichtsstunden 
auszuführen. 
Dieser Kurs eignet sich auch sehr gut für Eltern mit ihren Kin-
dern ab 10 Jahre. 
Benötigte Materialien: lockere, bequeme Sportkleidung. Das 
Trainieren ist mit und ohne Schuhe möglich. 
Björn Tobias Streng, Kung-Fu Trainer 
Donnerstag, 21. September, 18 bis 19 Uhr 
5 Kurstage Dorfwiesenhalle, Gymnastiksaal 
Gebühr: 30 € 
Anmeldung unter: s.deuschle@schlierbach.de oder
07021 97006-13 
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Nr. 30154 
YOGA FÜR SENIOREN 
Vitalität, Gesundheit und geistige Frische hängen nur bedingt 
mit dem biologischen Alter zusammen. Yoga verhilft zu einem 
erfüllten, selbstbestimmten Dasein mit hoher Lebensqualität 
und Sinnfindung in allen Lebensabschnitten. Senioren-Yoga 
beginnt sanft und bringt schrittweise Flexibilität, Muskelkraft 
und Atemvolumen. Es stabilisiert das Herz-Kreislauf-System, 
hilft bei Bluthochdruck, Rücken- und Gelenkproblemen. Durch 
die vielfältigen Yoga-Übungen im Stehen und Sitzen wird das 
Körpergefühl sensibilisiert und damit auch die Koordinations-
fähigkeit. All diese positiven Effekte vereint führen zu mehr 
Vitalität und Aufmerksamkeit. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, warme Socken, Yoga-
matte, kleines Kissen, Decke.  
Selina Sonko, Yogalehrerin 
Montag, 18. September, 16.30 bis 18 Uhr 
16 Kurstage 
Rathaus, Bürgersaal 
Gebühr: 189 € 
Anmeldung: s.deuschle@schlierbach.de oder 07021 97006-13 

Nr. 20751 – 20756 
MAL- & KREATIVWORKSHOP FÜR KINDER 

 
Für diesen Kurs konnten wir den Künstler Egon Bohnet aus 
Hochdorf gewinnen. Wir malen kreativ und spielerisch mit den 
verschiedensten Farben (Acryl, Aquarell, Wasserfarben, Wachs-
malkreide, auch mit den schön glänzenden Encausticfarben) 
und den verschiedensten Techniken, wie z. B. Pinsel, Spachtel, 
Malerrolle und Finger. Dabei können außer Papier oder Karton 
auch Holz und Schieferstücke bemalt werden. Zeichnen ist mit 
Bleistift, Kohle und Graphit möglich. Es gibt Knete, Sticker und 
weitere Bastelteile, aber auch einen Zauberstab basteln ist 
möglich. Eigene Ideen dürfen mitgebracht werden. 
Wichtig! Bitte Vesper, Getränke und ein Kleidungsstück, das 
schmutzig werden darf, mitbringen. 
Egon Bohnet, Künstler aus Hochdorf 
Grundschule Schlierbach, TW-Raum 
Folgende Termine jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr werden ange-
boten: 
Samstag, 30. September (1-mal) 
Samstag, 7. Oktober (1-mal) 
Samstag, 4. November (1-mal) 
Samstag, 2. Dezember (1-mal) 
Samstag, 13. Januar (1-mal) 
Samstag, 3. Februar (1-mal) 
Teilnehmer: 5 bis 12 Kinder von 5 bis 12 Jahren 
Gebühr: 24 € pro Termin, Geschwisterkinder 38,00 € (inclusive 
Materialkosten) 
Anmeldung unter: s.deuschle@schlierbach.de oder 
07021  97006-13 

Nr. 20052 DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF ® 
Vorweihnachtliches Konzert Bei diesem seriösen, hochkarä-
tigen Chor handelt es sich ausschließlich um ukrainische Sän-
ger. 
Das Repertoire reicht von den traditionellen, altrussischen 
Kirchengesängen bis hin zu überall geliebten und bekannten 
russischen Volksweisen. Die bis zu 20 Solisten dieses Ensem-
bles verfügen über kraftvolle, herrlich timbrierte Stimmen, die 
sich a cappella zu einem einmaligen, unnachahmlichen Klang 
vereinen und den ganzen Zauber der russischen Musik ent-
falten. 

Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr Katholische Kirche Heilig 
Kreuz, Schlierbach 
Gebühr im VVK: 22 € Abendkasse: 25 € 
Tickets erhältlich: s.deuschle@schlierbach.de oder
07021 97006-13  

 

Fundsachen

 
•	Spielball orange (Spielplatz am See)
•	Kinderstrickjacke grau-schwarz (Rettungshundestaffel)
•	Geldbeutel mit Schlüsselanhänger und 1 Schlüssel (Fundort 

unbekannt)
•	Schlüsselband mit 1 Schlüssel (Ecke Bossler-/Neuffen-

straße)
•	einzelner Schlüssel (Zebrastreifen Gaiserstraße)
 
Eigentumsansprüche können auf dem Fundamt, Zimmer 1, im 
Rathaus geltend gemacht werden. 
 

Zu verschenken

 
Viele verschiedene Gegenstände für Haushalt und Garten, 
Küchengeräte, Kleinwerkzeug, Schneeketten und Radträger 
 
Näheres kann unter Telefon 0151 56067689 erfragt werden. 
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Standesamtliche Mitteilungen
und Geburtstage

Alters- und Ehejubilare 
Bitte beachten Sie, dass gemäß § 50 Bundesmeldegesetz 
nur noch der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag sowie 
außerdem die Ehejubilare (Goldene Hochzeit, Diamantene 
Hochzeit usw.) veröffentlicht werden dürfen! 
 
Geburtstage: 
Die Gemeindeverwaltung gratuliert nachstehendem Mitbürger 
herzlich und wünscht ihm viel Gesundheit und Wohlergehen:  
am 27. August: Jürgen Walter Staudinger zum 75. Geburtstag 
 
Wir gratulieren auch recht herzlich den Jubilaren, die aus 
persönlichen Gründen nicht genannt sein wollen. 
 
  
Sterbefälle: 
am 5. August: Margita Hierath geb. Weigand 

am 7. August: Erhard Gottfried Hummel 
 
Den Angehörigen gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 

Sonstige 
Bekanntmachungen

 
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst 
In der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) 
in der Klinik am Eichert in Göppingen, Eichertstraße 3, werden 
Patienten außerhalb der regulären Sprechzeiten ambulant 
behandelt. Geöffnet hat die Notfallpraxis an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Patienten können ohne 
telefonische Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen. 
Achtung: Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) und für 
 medizinisch notwenige Hausbesuche des Bereitschafts-
dienstes: kostenfreie Rufnummer 116117 

Allgemeine Notfallpraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 bis 20 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 bis 20 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten wird um Kontaktaufnahme mit 
der Kinderklinik des Klinikums am Eichert gebeten (zentrale 
Rufnummer 07161 64-0) 

HNO-Bereitschaftsdienst 
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik Tübingen 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr 
Zentrale Rufnummer: 01806 070711 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Auskunft unter der Telefonnummer 0761 12012000.

Apothekendienst 
Samstag, 26. August 
Eberhard-Apotheke Notzingen, Wellinger Straße 1, Notzingen
Telefon 45351 

Sonntag, 27. August 
Rathaus Apotheke Reichenbach, Hauptstraße 11, 
Reichenbach, Telefon 07153 54172 
 
Für die Richtigkeit der Notfalldienste können wir keine Gewähr 
übernehmen! 
 
 
 

Diakoniestation des 
Krankenpflegevereins 
Schlierbach e. V.

Hauptstraße 16 – wir pflegen – versorgen – helfen 
Rufen Sie uns an, damit es weitergeht! 
Häusliche Kranken und Altenpflege 
Beratungsbesuche für die Pflegeversicherung 
Krankenpflegestation, Telefon 44243
(Sprechen Sie gerne auch auf den Anrufbeantworter – 
wir rufen Sie zurück!), Fax 488855 
Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich doch! 
Sprechzeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 12 Uhr 
In dringenden pflegerischen Notfällen können unsere  Patienten 
uns jederzeit unter der bekannten Notrufnummer erreichen.
Zu Beratungsbesuchen für die Pflegeversicherung kommen wir 
gerne bei Ihnen vorbei.

Wochenenddienste am 26. und 27. August 
Schwester Anja, Schwester Tanja und Schwester Silke 

Hauswirtschaftliche Versorgung 
Nachbarschaftshilfe und Familienpflege 
Einsatzleiterin Monika Rehm, 
Telefon 4829650, Fax 488855 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
Wir vermitteln auch Essen auf Rädern. 

 
 
  
 

Wir alle lesen die Schlierbacher Mitteilungen,

weil umfassend über unseren
   Heimatort berichtet wird.


